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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Stad1er, Lafer und 

Kollegen haben am 17. März 1995 unter der Nr. 745/J an mich 

beiliegende schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Krankenstände der Bediensteten der Ressorts gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den FraQen 1 bis 3: 

Seit Errichtung des Gesundheitsministeriums als eigenständiges 

Ressort im Jahr 1991 hat im genannten Zeitraum kein 

Bediensteter unmittelbar vor Antritt des Ruhestandes einen 

Krankenstand im Ausmaß von mindestens einem Jahr konsumiert. 

Im Bereich des Gesundheitsressorts erfolgte in sieben Fällen 

eine Ruhestandsversetzung gern. § 14 Abs. 1 Z 2 BOG 1979. 

Zu FraQe 4: 

Als medizinische Gründe für Ruhestandsversetzungen gern. § 14 

Abs. 1 Z 2 BOG 1979 sind im wesentlichen folgende Erkrankungen 

anzuführen: 
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- reaktive Depressionszustände, chronisch fixierte endomorphe 

Depression 

- Erkrankungen des Zentralnervensystems 

- Spondylopathien (Wirbelsäulendeformität, Deformität mit 

Verschiebung der Wirbel) 

- Veränderung und Versteifung der Halswirbelsäule mit 

Folgeschmerzen (migränoide Attacken) 

Zu Frage 5: 

In vier Fällen wurde ein fachärztliches Gutachten, in drei 

Fällen wurde ein Gutachten des Vertrauens- bzw. Betriebsarzte~ 

und ein fachärztliches Gutachten eingeholt. 

Zu Frage 6: 

In keinem Fall. 

Zu den Fragen 7 bis 10: 

Diese Fragen können nur für die Zentral stelle beantwortet 

werden; für den Bereich der 19 nachgeordneten Dienststellen und 

des vet.med. Grenzbeschaudienstes würde dies einen unvertretbar 

hohen Verwaltungsaufwand darstellen. 

ad 7) a) 647 b) 576 

ad 8) a) 4,41 AT (Arbeitstage) b) 4,49 AT 

ad 9) a) 2.852 AT b) 2.585 AT 

ad 10) a) 11,5 AT b) 13,12 AT 
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Zu den Fragen 11 bis 14: 

Die Überprüfung der Krankenstände ergibt sich aus den 

Bestimmungen der §§ 51 BDG. bzw. 7 VBG. In Einzelfällen werden 

auch Krankenstände, die weniger als drei Arbeitstage andauern, 

durch ärztliche Bescheinigungen belegt bzw. die Bestätigung 

durch den Vertrauensarzt eingefordert. 

Ich sehe keinen Grund, die Wirksamkeit" dieser Kontroll­

mechanismen zu bezweifeln. 

791/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



I BEILAGE 

", Die untcrzcichnctcn Abgcordnctcn richtcn dahcr an die Bundesministcrin für Gcsundhcit und 

Konsumcntcnschutz folgcndc 

ANFRAGE 

1. Trifft cs zu. daß in Ihrcm Rcssort in dcn Jahrcn 1990 bis 1994 Bcdicnstete unmittelbar 

vor Antritt Jcs Ruhestandes Krankenstände im Ausmaß mindestcns eincs Jahres 

konsumierten '? 

..., Wenn ja, in wieviclen Fällcn und wclchc Grundc warcn für die lange 

. Krankcnstandsdauer jcweils maßgebend? 

3. In wicviclen Fällcn erfolgte in den Jahren 1990 bis 1994 eine Ruhestandsvcrsetzung 

von Bcamten gemäß * 14 Abs. 1 Z 2 BOG 1979 oder einer ähnlichen (z.B. § 12 Abs. 1 Z 2 

LOG 1984) Bestimmung '? 

4. Welche medizinischcn Gründe waren für die Ruhestandsversetzungen im wesentlichen 

maßgcbcnd? 

5. In wieviclen Fällen einer Ruhestandsversetzung im Sinne der Frage 3 wurde von der 

Dienstbehörde 

a) ein Gutachten des Vertrauens- bzw. Betriebsarztes 

b) ein fachärztlichcs Gutachten 

c) sowohl ein Gutachten des Vertrauens- bzw. Betriebsarztes und ein fachärztliches 

Gutachten 

eingeholt? 

6. In wievicIcn Fällen wurde vor der Dienstbehörde ohne Einholung eines Gutachtens auf. 

Grund der Angaben des Dienstnehmers bZw. auf Grund von medizinischen Gutachten, die 

vom Dienstnehmer beigebracht wurden, cntschieden ? 

7. Wievicle Krankcnständc warcn seitcns dcr Bediensteten Ihrcs Ressorts im Jahr 1994 

a) bei den Beamtcn 

b) bei dcn Ycrtragsbcdicnstcten 

zu vcrzcichnen ? 
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8. Wie hoch wur die durchschnittliche Krankenstandsdauer im Jahr 1994 

u) bei den Bcamtcn 

b) bci dcn V crtragsbcdicnstctcn 

Ihrcs Ressorts ? 

9. Wieviclc Krankcnstandstage waren im Jahr 1994 

u) bei dcn Bcamtcn 
- . 

b) bci den Vcrtragsbcdiensteten 

Ihres Ressorts insgesamt zu verzeichnen? 

10. Wievicle Krankenslandstagc entfielen im Jahr J 99..\. auf jeden . \ 

a) Beamten 

b) Vertrags bediensteten 

Ihres Ressorts im Durchschnitt ? 

11. Wie beurteilen Sie die Zahl und die Dauer der Krankenstände der Bediensteten Ihres 

Ressorts? 

12. Auf welche Weise wird 111 Ihrem Res",sort das Vorliegcn cllles Krankenstandes 

überprüft? 

13. Sind Sie der Auffassung, daß die Kontrollmechanismen betreffend Krankenstände in 

Ihrem Ressort ausreichend sind ? 

1..\.. Wcnn ncin. welche Maßnuhmen werden Sic zur Verbesserung der 

Kontrollmechanismen treffen ? 

791/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




